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Nr. 14 vom 31. Mai 2010 

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg 

Referat 31 – Qualität und Recht 

 

Änderung der Satzung über besondere Zugangsvo-
raussetzungen für die Studiengänge der Fakultät für 

Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewe-
gungswissenschaft 

Vom 16. Dezember 2009 

 

Das Präsidium der Universität hat am 22. März 2010 auf Grund von § 108 Ab-

satz 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 

(HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. 

S. 405, 435), die von dem Fakultätsrat der Fakultät für Erziehungswissen-

schaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft am 16. Dezember 2009 auf 

Grund von § 91 Absatz 2 Nummer 2 HmbHG beschlossenen nachstehenden 

Änderungen der Satzung über besondere Zugangsvoraussetzungen für die 

Studiengänge der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Be-

wegungswissenschaft in der Fassung vom 16. April 2008 genehmigt. 
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§ 1 

Die Satzung über besondere Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge 

der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswis-

senschaft wird wie folgt geändert: 

 

1. Hinter Punkt I. wird folgender neuer Punkt II. eingefügt:  

„II. Nachteilsausgleich 

 

Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie 

oder er aufgrund einer Behinderung gegenüber anderen Bewerberinnen und 

Bewerbern benachteiligt ist, da sie oder er den Nachweis über das Vorliegen 

der besonderen Zugangsvoraussetzungen nicht in der vorgesehenen Weise 

oder innerhalb der vorgesehenen Fristen erbringen kann, ist auf Antrag ein 

geeigneter Nachteilsausgleich zu gewähren; die Behindertenbeauftragte bzw. 

der Behindertenbeauftragte sind gemäß § 88 Absatz 3 des Hamburgischen 

Hochschulgesetzes hinzuzuziehen.“ 

 

2. Der bisherige Punkt II. wird zu Punkt III.. 

§ 2 

Die Änderungen treten am Tage nach der Genehmigung durch das Präsidium 

in Kraft. 

Hamburg, den 22. März 2010 

Universität Hamburg 


